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Fördertechnische Hinweise:
· Förderung: Bis zu 40% der Kosten aller Außenmaßnahmen (Putz, Fenster, Türen, Dach, Vorplatz). Rechnungen müssen vorliegen, auch bei Privatkauf (z.B. Ankauf alter Dachziegel)

· Kellergassen, die bereits in früheren Förderperioden gefördert wurden, können nur in Ausnahmefällen berücksichtigt werden. 

· Förderwerber können sowohl Landwirte als auch Nichtlandwirte und sogar Gemeinden sein.

· Bei Arbeitsgemeinschaften (ARGEs) können bis zu 25% Eigenleistungen geltend gemacht werden (€ 9,--/Std.). Sofern mind. ein pauschalierter Landwirt Mitglied der ARGE ist, können nur die Nettobeträge der Rechnungen zur Förderung eingereicht werden. 

· Bei Gründung eines Vereins als Projektträger können keine Eigenleistungen geltend gemacht werden, dafür kann als gemeinnütziger Verein die Umsatzsteuer (also der Bruttobetrag der Rechnungen) bei der Förderung geltend gemacht werden.  

· Einrichtung eines eigenen, gemeinsamen Projektkontos

· Rechnungen müssen auf den Projektträger lauten (ARGE-Mitglieder oder Verein) 
· Ermittlung der Investitionskosten: Eine Darstellung der Kosten muss auf Ebene von Einzelobjekten für jede Kellergasse erfolgen. Bei der Einreichung sind die Kosten unter Anwendung der Baukostenrichtsätze oder mit Vergleichsangeboten bzw. Schätzungen darzustellen. Die Baukostenrichtsätze sind die Maximalbeträge für die förderbaren Kosten.
1. Ermittlung über Baukostenrichtsätze der NÖ LK: Die Berechnung der Kosten erfolgt anhand des umbauten Raumes (Außenkante x Außenkante). Da nur die Außenbereiche gefördert werden, müssen die Anteile für Innenbereiche (Decke, Installationen, Isolierung, Estrich, Boden, Innenputz, etc.) in Abzug gebracht werden. 
Sätze für einzelne Maßnahmen pro m2 Grundfläche: 
- Bauliche Investitionen außen: 
€ 202,48
- Dach: 



€ 224,40
- Außenputz: 


€ 36,-- (verputzte Fläche)
- Stützmauer: 


€ 147 (für vertikale Fläche)
- Pflasterung: 


€ 63,-- 
2. Wenn Baukostenrichtsätze nicht anwendbar sind oder wesentlich unterschritten werden, sind Vergleichsangebote bzw. Schätzungen erforderlich, wie z.B. Austausch von Türen und Fenster. Für Kosten über € 2.000,-- pro Gewerk sind zwei KV’s einzuholen. 

Darüber hinaus ist - bei Geltendmachung von Eigenleistungen (nur wenn die KG-Gemeinschaft als ARGE einreicht) - eine Auflistung der geschätzten Stunden mit kurzer Angabe der geplanten eigenen Tätigkeiten den Einreichunterlagen beizulegen. 

· Die Anerkennung der Kosten bzw. die Abrechnungserfordernisse werden im Zuge der schriftlichen Erstverständigung von der Förderstelle mitgeschickt. Diese Unterlagen sind genau durchzulesen und bei Fragen mit der Förderstelle, Abt. LF3 in St. Pölten, abzuklären. 
· Kosten und Leistungen können erst ab dem Einreichdatum des Förderantrages bei der Abt. LF3 (Landwirtschaftsförderung) anerkannt werden. 

· Die Umsetzung der Renovierungsmaßnahmen muss innerhalb von zwei Jahren ab Genehmigung erfolgen. 

· Die Abrechnung kann nur einmal nach Fertigstellung aller im Projekt vorgesehenen Revitalisierungsmaßnahmen erfolgen. Dafür ist ein eigener Zahlungsantrag notwendig. Die Auszahlung der Förderung erfolgt auf Basis der mit Rechnungen belegten Kosten und Saldierungen inkl. der berücksichtigbaren Eigenleistungen.  Allenfalls werden lt. Förderstelle Reduktionen auf die Basis der Baukostenrichtsätze vorgenommen. Eine Fotodokumentation ist bei den Abrechnungen anzuschließen. 
Bevor die Freigabe der Förderung erfolgen kann, wird die verpflichtende Vor-Ortkontrolle durch die Abt. LF3 durchgeführt. Bei nicht entsprechender Umsetzung (kellergassentypische Ausführung nicht gegeben) wird die Förderung gekürzt oder zur Gänze einbehalten. 
· Der Förderwerber ist lt. Förderstelle verpflichtet, den Fördergegenstand (gesamtes Kellergassenensemble auch inkl. der nicht am Investitionsvorhaben beteiligten Kellerbesitzer) 5 Jahre ab Letztzahlung ordnungsgemäß den Zielen der Maßnahme entsprechend zu nutzen und instand zu halten. 
